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auch Unter dieſem Geſi

Spunkte das Leben unſeres Herrn Fe

ſu
Chriſti, wie eS in den Evangelien berichtet iſt, ein viel verläſſigeres
Vorbild ſei, als das Leben der Heiligen, das wir nur aus rein
menſchlichen ei  en kennen. Das Wenige, was uns die heil
Schrift des en und neuen Bundes über einige Heilige berichtet,
iſt, wie oben erwähnt, hier nicht einbezogen.

Hiemit die Beſprechung der rage, ob wiſchen dem Bei⸗
ſpiele hriſti des errn und dem der Heiligen bezüglich der Nach
ahmbarkeit ein Unterſchied beſtehe abgeſchloſſen; die bejahende Be
antwortung ſcheint durch obige Auseinanderſetzungen genügend be⸗
gründet. Nachdem nun dieſe Zwiſchenfrage erledigt und durch deren
Behandlung ein brientirendes Licht ber Natur und Beſchaffenhei
des Beiſpieles der eiligen verbreitet iſt, wollen wir un einem
erneren Artikel mn der Entwicklung der Theorie fortfahren.

eber 3———
on Msgr. Anton Pinzger, Dome

ſittular In Linz

Mit dem Geſetze vom 28 Mai 1882 wurde auch bei uns In
Oeſterreich die wohlthätige Inſtitution der Poſtſparcaſſen die in
England ihren hat, eingeführt. Für den Seelſorger ent
hält dieſe Einrichtung ſo viele wichtige omente, daß CS gewiß
angezeigt erſcheinen dürfte, un dieſer praktiſchen Zeitſchrift hievon
Erwähnung

Es gibt uUuLr Ein Poſtſparcaſſenamt mit dem Sitze In Wien;
alle Poſtämter des öſterreichiſchen Staatsgebietes fungiren als Sammel
ellen des Poſtſparcaſſenamtes, bei welchem jeder inleger ſein eigenes
onto hat, In welches jede Einzahlung, Rückzahlung und die laufenden
Zinſen eingetragen werden. Hieraus olgt, daß man weitere inlagen
nicht immer bei dem Oſtamte der erſten Einlage machen braucht,
ondern bei dem, welches dem Einleger bequemſten erreichen
iſt erłau aher der Landmann einem entfernteren rte eine
Bodenproducte oder Vieh, kann das erhaltene Geld gleich
dem nächſtgelegenen Oſtamte einlegen. nitter, Maurer, Tag⸗
löhner, überhaupt ſo

E, die ihren Verdienſt Im Sommer ver
ſchiedenen, von der Heimat eit entfernten rten en und nden,
önnen die entbehrlichen Sparpfennige ſogleich Iin einer Sammelſtelle,

dem nächſten Oſtamte fruchtbringend machen Hiedurch ſchützen
ſie thren Verdienſt vor der Gefahr eines Verluſtes oder Diebſtahles,
da das Einlagebüchl für den Finder oder ieb werthlos iſt, machen
ihn zinſentragend und entrücken ihn der erſuchung, die auer ver.
lenten Kreuzer durch unnöthigen Tand, Trunk und Luſtbarkeit wieder
zu verlieren. Durch das geheime Loſungswort, die eigenhändige nter
chrift, da ſeparate (grüne) Kündigungsbüchl ird dem Poſtſparcaſſa⸗
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büchl die möglichſte Sicherheit gewährt ſo daß niemand anderer
als der Einleger oder der von ihm ermächtigte das Geld beheben
kann während bei allg Sparcaſſabücheln das Capital dem Ueberbringer
erfolgt ird Sowie die Einzahlungen bei jedem beliebigen Oſtamte
gemacht werden können können auch die Rückzahlungen für
Poſtamt verlangt werden man eben das eld braucht Wird
man auf der Reiſe oder remden Tte ran und benöthigt
man onſt das Geld, ſo kündet man ehen den Betrag rte des
Bedarfes. Die Poſtſparcaſſen bieten ferner die beſte Gelegenheit, den
Sinn für Sparſamkeit wecken In den romaniſchen Ländern
beſtanden früher die ſogenannten Schulſparcaſſen, frühzeitig den
Kindern Eenne auf Eigene Erfahrung begründete Ueberzeugung von
dem Werthe der Sparſamkeit einzuflößen. Die Erfolge dieſer
Schulſparcaſſen bezeichneten die Pädagogen als ehr günſtige und Eemn
Director Brüſſel bezeugte daß durch die Betheiligung der Kinder

den Schulſparcaſſen großen Anzahl von Haushaltungen
geradezu ene heilſame ＋ Reform hervorgerufen worden
ſei Die Poſtſparcaſſen CEY etzen dieſe Schulſparcaſſen änzlich, da
man mi der Poſt parkarten chon mit kr Marke
ſparen beginnen kann edes Kind jede auch noch ſo gering bedienſtete
Perſon hat Gelegenheit ſich doch und mit der Zeit ogar eln
Sümmchen zu erwirthſchaften, was ihm Tagen der Noth, bei

Geſchäftsantritt, Ankauf von unbeweglichem und beweglichen
Gut höchlich ſtatten kommt

Die allgemeinen Sparcaſſen aben allerdings den Vorzug
höheren Verzinſung, allein für viele ind ſie chwer erreichbar, die
Einlagen und Rückzahlungen können nur beſtimmten Am  Unden

beſtimmten Orten 9e ehen und Aben Wie chon erwähnt wurde
deren inlagen nicht Sicherheit Wie die der Poſtſparcaſſen
Dieſe verzinſet von aufwar und zwar vom Tage der Einlage

mit Procent allein bei entſprechendem Capital beſorgt auf Ver
langen die Poſtſparcaſſa den Ankauf Staats chuldverſchreibung
E nahezu Procent erträgt nd nuimm auch leſe Obligation

Aufbewahrung Am Ende jeden Jahres werden die nicht behobenen
Zinſen zum Capital geſchlagen auch wird die inlöſung nd Ein⸗
lage der Coupons beſorgt N die Poſtſparcaſſ kauft wenn das
Maximum per 1000 der Bareinlage überſchritten iſt aus freien
Stücken für den Erleger Staatsſchuldverſchreibungen ſo daß ſein
Capital ſtets fruchtbringend bleibt Auf Weiſe kann mit der
Länge der Zeit Eln nicht unbedeutendes Capital Ein leines Vermögen
chſen Wer möchte zweifeln daß bei olcher vielſeitiger Aus

Gegenwärtig efinden ich Üüber zehn Millionen Staatspapiere IN Auf
bewahrung bei der Poſtſparcaſſa Wien
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nützung der Poſtſparcaſſen, der ſocialen Noth, deren Quellen ielfach
in der enußſu Verſchwendung zur Zeit guten Verdienſtes zu
ſuchen iſt, ein gar wirkſamer Damm entgegengeſtellt wird  2 Sollte
EeS da nicht auch des Seelſorgers ſein, durch Belehrung ber
die Poſtſparcaſſen Ermunterung Gebrauche derſelben ſich eines
Mittels bedienen, wodurch auch die rdiſche Wohlfahrt des Neben  2  —
menſchen befördert und dieſer in die Lage verſetzt wird, ſich und
andern helfen Sparſame Menſchen ird man nie auf Tanzböden,
koſtſpieligen Unterhaltungen und Vergnügungen, die der cele zum
Verderben gereichen, nden Wohl aber wird eS vorkommen, daß
olche ihr leißig erſpartes eld dem lieben ott für fromme und
wohlthätige Zwecke opfern, ſei es hon bei Lebzeiten oder durch
Vermächtniſſe nach dem ode ber der Seelſorger kann und ſoll
auch m ſeiner Eigenſchaft als Vermögensverwalter von Kirchengeldern
oder als Vereinsleiter (Caſſier) die Poſtſparcaſſen enützen. Durch
Einlage der entbehrlichen Kirchenbarſchaft (Sammlungs-, Ablöſungs⸗
und Vereinsgeldern) V die Poſtſparcaſſa entſteht nicht nuur der Vor
eil, daß dieſes eld ſofort fruchtbringend angelegt ird und nicht
entwendet werden kann, ondern eS iſt auch die Möglichkeit eboten,
die alsbaldige Wiederanlage heimbezahlter oder Stiftungs Capitalien

bewerkſtelligen, indem eben die Poſtſparcaſſa den Ankauf und
die Vinculirung von Staatsſchuldverſchreibungen die geringe
Proviſion von kr für 100 beſorgt Auch die Bezahlung
größerer Conti's von Geſchä

eute an entfernteren Orten kann
durch die Poſtſparcaſſen geſchehen, indem die Kündigungsblanquette
auf den betreffenden Contiſten, der noch eigens zur ehebung der
betreffenden Summe ermächtigt wird, lauten kann, Obet das Einlage
büchl portofrei das Poſtamt des Contiſten enden iſt Damit
keine Verwirrung en  E  VL iſt eS gerathen, daß für die verſchiedenen
Körperſchaften, deren Verwalter der Seelſorger iſt, ſeparate Einlagen
gemacht werden, wie für die Pfarrkirche, für die Filiale, für
den Urmbau, die Sammlungsablöſung, für die Pfründe, den
Meßner

Jene Parteien, we viel eld umſetzen, bedienen ſich einer
weiteren Art de Poſtſparcaſſaweſens, nämlich des Check ſprich
Tſcheck) auf eutſch Anweiſungs⸗Verkehres. Dieſer eſteh darin,
daß auf das Conto eines Theilnehmers bei jedem öſterreichiſchen
Poſtamte Geldbeträge eingelegt und von dem ſo entſtandenen Gut
aben durch den Conto-⸗Inhaber jederzeit Theilbeträge zur ſofortigen
Rückzahlung eine beliebige Perſon oder Firma angewieſen werden
önnen. Wer dem Anweiſungsverkehr beizutreten wünſcht, hat dies
auf der bei jedem Poſtamte unentgeltlich erhältlichen Druckſorte
Nir 37 II erklären, und um Ueberſendung der Checkbüchl EI.

uchen Von dieſen gibt eS zweierlei, die allgemein bekannten grünen
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Empfang⸗Erlagſcheine 3u Gunſten des Checkbüchlbeſitzers und die
gelben Anweiſungsblanquette ＋ Gunſten des Ueberbringers. Letztereſtellen ſich als Rückzahlungen Im Checkverkehre dar und kann der
Inhaber ſelbſtverſtändlich nur üher ſein aufrecht beſtehendes Gut⸗
aben verfügen, jedo ſo, daß die geſetzlich verlangte Minimaleinlage
per intact bleiht. Die inlagen Im Checkverkehr, welche nicht

die Maximalgrenze von 1000 wie die Poſt

—

parcaſſeneinlagen)
gebunden ſind, werden und jeden Monates verzinſet.
Das biſchöfliche Ordinariat Linz iſt dem Checkverkehr beigetreten und
hat die einzelnen Decanate Checkbüchl (Empfang⸗Erlagſcheine
geſendet, mittelſt welchen die im Decanate geſammelten Vereins⸗ und
andere Gelder das Ordinariat, beziehungsweiſe zur utſchri auf
deſſen Onto geſendet werden. Im internen erkehr der Im eichs⸗
d vertretenen Königreiche und Länder, weiters nach dem ungariſchen
Staatsgebiete und Iim Verkehr nach dem Occupations⸗Gebiete, können
nämlich die Conto⸗Inhaber Iim Checkverkehr des Poſtſparcaſſenamtes
das Verlangen ſtellen, daß das eingezogene Geld das Poſt.
ſparcaſſaam m Wien zur Gutſchrift auf thren Onto0o überwieſen
werde Das Ordinariat macht die Vereinsgelder, ehen nur

beſtimmten Zeitabſchnitten den Ort der Beſtimmung geſendet
werden, (Sbald verzinslich, was Im Jahre eine nicht Inbedeutende
Summe ausmacht, und erſpart auch orto, indem nämlich
nur eine Manipulationsgebühr von kr für jede Amtshandlung
und eine Proviſion von jeder Laſtſchrift und zwar von mille
bis Betrage von und von Mi bezüglich
des dieſe Summe überſteigenden etrages erechne ird Erwägt
man ferner, daß Im Checkverkehr Poſtanweiſungen, oupons, Wechſel
und andere Schuldurkunden eine geringe Proviſion zur Ein—⸗
caſſirung übernommen werden und daß ber Uftrag vom Conto
Guthaben auch Gelder un das Ausland durch das Poſtſparcaſſenamt
erſende werden önnen, ſo kann araus erſehen werden, von
welcher Bedeutung der Che  erkehr für die Geſchäftswelt und alle
jene Körperſchaften iſt, bei denen Iim V  QJII  ahre ein großer Geldumſatz
ſtattfindet Für die Geſchäftswelt iſt auch der earing⸗( iring
Verkehr (Gutſchrift-Verkehr) von Wichtigkeit. Derſelbe iſt jedoch UL
zwiſchen Conto⸗Inhabern im Che  erkehr möglich und zwar In der
Weiſe, daß Zahlungen durch Gutſchrift bei dem einen und Abſchreibung
hei dem andern onto den betreffenden Perſonen oder Firmen be
glichen werden. Bei geiſtlichen Körperſchaften wird die Benützung
des Clearingverkehres wohl ſelten ſtatthaben

1) Infolge Kundmachung dEe

⁰ Handelsminiſteriums vont Juni 1888
können die Steuern mittelſt eigens hiefür angefertigten Poſtanweiſungen beglichen
beglichen werden; W Polizei⸗Rayon von Wien übernimmt die Poſtſparcaſſe aufVerlangen der Checkeonto-Inhaber guch die Bez  ng der Steuern.
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Die Modalitäten der Poſtſparcaſſen, des Check⸗ und Clearing⸗
Verkehres noch näher erörtern, halten wir nich für nöthig, da
ber dieſelben jedes Poſtamt unentgeltlich Auskunft ertheilen
verpflichtet iſt und daſelb auch die nöthigen Druckſorten, Beſtim

und Erläuterungen bekommen ſind Die hervorgehobenen
Momente dürften aher genügen, die Ueberzeugung verſchaffen,
daß das Poſtſparcaſſaweſen ſehr wohlthätiges ſei und gewiſſer⸗
maßen auch in das Gebiet der praktiſchen eelſorge einſ

gt.

Paſtoral⸗Fragen und Fälle
(Gewiſſensfall ÜUber Arbeiter⸗Strike.) Der Gruben⸗

arbeiter ajus, welcher ätigen Antheil einem wochenlang
dauernden allgemeinen Strike hat, Omm nachträglich
zur Beicht und ſich Im eéwiſſen beunruhigt ber die vor
gekommenen Ungeſetzlichkeiten und die auf jene Weiſe erzwungene
Lohnerhöhung Wie hat der Beichtvater die Sache beurtheilen?

Der Strike iſt weſentlich eine allgemeine Arbeits⸗
einſtellung dem wecke, öheren zohn oder überhaupt gün⸗
ſtigere Arbeitsbedingungen erzwingen. Dieſes beſagt aus ſich noch
ni Ungerechtes oder Unerlaubtes. Daß unächſt der einzelne
rbeiter, falls anderweitig nicht eingegangene Verpflichtungen Vor.
liegen, ſeine Arbeitsleiſtung einſtellen und für die Wiederaufnahme
der Arbeit EeS zur Bedingung machen kann, daß ihm größerer, nach
eigener ätzung angemeſſener Lohn gezahlt werde, geht QAus dem
Begriff des freien Arbeitvertrages hervor. enſogut aber, wie der
eine berechtigt iſt, ind auch die anderen berechtigt, und elbſt eine
freie Vereinbarung gleichgeſinnter Arbeiter demſelben Zwecke kann
aus ſich noch nicht ungerecht oder unerlaubt enannt werden.

Doch was Aus ſich Im allgemeinen noch nicht al ſün
bezeichnet werden kann, kann durch die Mittel und mſtande und
ur eine thatſächliche Lage der inge ündhaft und unerlaubt, nd
war dann meiſtens ungerecht, die ausgleichende Ge

rechtigkeit verſtoßend, werden. Ungerecht kann ein ſolcher Strike
ſein der Sache nach und der Art und Weiſe nach Der ache nach,

der Strike einen unberechtigten Vertragsbruch den Arbeit⸗
gebern gegenüber enthält; der Art und Weiſe nach, wenn andere
Arbeiter vergewaltigt und der für ſie berechtigten Arbeitsleiſtung
verhindert werden. Utzerdem kann ſehr leicht enn nderes Moment
hinzutreten, welches einer derartigen ewegung den Charakter der
Sündhaftigkeit und Unerlaubtheit aufdrückt, nämlich die Gefahr, welche
Im ängern Müſſiggang der Arbeiter als ſolchem ſe liegt; dann
die Gefahr von Ausſchreitungen und Gewaltthätigkeiten, durch welche
die gereizte euge ſich leicht Hab und Ut der Arbeitgeber ver


